
Beschlussvorlage zu TOP 5   
 
19. Ratssitzung des Stadtrates Wildenfels  
am 27.01.2026 
 
Einbringer der Vorlage:   *  Bürgermeister 

 
abgestimmt mit:   *  Stadtrat 
     
                                                              
Gegenstand der Vorlage:  *  Austausch der Gaskesselanlage nach  
       Ausfall im Vereinshaus Härtensdorf,  
       Schulplatz 4, 08134 Wildenfels 
  
 
Gesetzliche Grundlage:   *  SächsGemO 

 
Beschlussvorlage: 
Der Stadtrat der Stadt Wildenfels genehmigt nachträglich die Vergabe zur Installation einer 
Ersatzkesselheizungsanlage „Marke Buderus“ für das Vereinshaus Härtensdorf. Der Auftrag wurde 
an die Firma Neubert Heizung und Sanitär GmbH, Zwickauer Straße 16, 08134 Wildenfels 
vergeben. Die Bruttogesamtkosten in Höhe von 11.382,42 € werden hiermit bestätigt. 
Begründung: 
Kurz vor dem Jahreswechsel 2025/2026 kam es zu wiederholten Ausfällen der 70-kW-Viessmann-
Heizungsanlage (Baujahr 1991) im Vereinshaus Härtensdorf. Trotz sofortiger 
Instandsetzungsmaßnahmen durch unseren Wartungspartner, die Firma Neubert, blieb der Betrieb 
instabil und erforderte tägliche manuelle Neustarts sowie eine lückenlose Überwachung. Angesichts 
zweistelliger Minustemperaturen und des hohen Anlagenalters war ein sicherer Weiterbetrieb nicht 
mehr gewährleistet. Um drohende Frostschäden und kostspielige Zwischenlösungen zu vermeiden, 
wurde die Anlage am 14. und 15.01.2026 fachgerecht ausgetauscht. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Stadträte:                                            14 
Davon anwesend:                                                                      
Davon stimmberechtigt:  
Davon stimmberechtigt einschließlich Bürgermeister:                                                           
Ja-Stimmen:                                                                               
Nein-Stimmen:                                                                           
Stimmenthaltungen:                                                                   
 

Aufgrund des § 20 SächsGemO war            Mitglied des Stadtrates von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen. 


